
12. Garderobe

12.  Garderobe 

12.1 

Die Garderobe (Mäntel, Schirme, große Taschen, Rucksäcke, vergleichbar sperrige Gegenstände und 
Bildaufzeichnungsgeräte) ist beim zuständigen Garderobenpersonal abzugeben.

12.2 

1Mit der Abgabe einer Garderobenmarke haften die Bayerischen Staatstheater für Verlust oder 
Beschädigung der aufbewahrten Gegenstände nur, soweit das Garderobenpersonal seine 
Aufbewahrungspflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. 2Die Haftung beschränkt sich auf den 
Zeitwert aller auf eine Garderobenmarke abgegebener Gegenstände und beträgt höchstens 500 Euro.

12.3 

1Der Verlust oder die Beschädigung von Garderobengegenständen sowie der Verlust einer 
Garderobenmarke müssen unverzüglich beim Garderobenpersonal gemeldet werden. 
2Garderobengegenstände dürfen ohne Garderobenmarke nur dann ausgehändigt werden, wenn glaubhaft 
gemacht ist, dass der Besucher der berechtigte Empfänger ist. 3Bei Verlust der Garderobenmarke kann ein 
angemessener Geldersatz verlangt werden.


